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Die Heeresreorganisation Schwedens.

Das durch seine halbinsulare Lage auf drei
Fronten vor dem Landangriff eines Gegners
geschützte Schweden hat sich, dem allgemeinen
Zuge der Heeresreformen der übrigen Länder
des Kontinents folgend, zu der Durchführung
einer neuen Heeresreorganisation entschlossen. Vor
Kurzem hat der Eeichstag die Militärvorlage der

Regierung angenommen. Bisher bestand das

kleine stehende Heer Schwedens zum Theil aus
einem Kern geworbener Truppen, der Värfade,
und zwar 2 Leibgarde-Regimentern, 1

Jägerbataillon, 1 Leibgarde-Regiment zu Pferde, 1

Husaren-Regiment, 3 Artillerie-Regimentern, 7

Festungskompagnien und 1 Festungsbatterie, sowie
1 Pionnier-, 1 Sappeur-Bataillon und l bataillon
Train; nnd ferner aus seiner Hpuptstärke, der
Indelta-Armee. Es setzt sich aus 53 Bataillonen

Infanterie, 47 Eskadrons, 32 Feldbatterien und
7 Festungskompagnien, sowie 1 Pionnier- und 1

Sappeurbataillon zusammen und ist in Summa

39,000 Mann, 6250 Pferde und 190 Geschütze

stark. Die Mannschaft der Värfade verpflichtet
sich zu einem 2—6jährigen aktiven Dienste, und

ihre Truppen bilden die Besatzungen der Hauptstadt

und der Festungen, sowie den Kern der

Spezialwaffen. Die Hauptmacht der Armee
besteht, wie erwähnt;, in der Indelta-Armee, einer

Art von Miliz. Die Mannschaft derselben wird
auf Grund eines vom Staat mit den Landbesitzern

abgeschlossenen Vertrages von diesen

gestellt und unterhalten. Schon König Karl XL
hatte das Land in diesem Sinne in kleine
Bezirke getheilt und jeden Bezirk verpflichtet, einen
Soldaten zu bewaffnen und mit einem Grundstück,
dem sogenannten Torp, zu belehnen. Zog der

Indelta-Krieger in's Feld, so hatte die Gemeinde
seinen Torp zu bestellen und musste, wenn er
blieb, für seine Familie sorgen. Das schwedische

Indelta-System fand seiner Zeit viel Bewunderer,
denn die Indelta-Armee war es, mit welcher
Karl XII. die glorreichen Schlachten des nordischen

Krieges schlug.
Die Indelta-Armee zählt gegenwärtig an

Infanterie 2 Leibgrenadier-Regimenter, 2

Leibgrenadier-Bataillone, 17 Infanterie-Regimenter, 3

Jägerbataillone, in Summa 43 Bataillone, und
Kadres für 1 Regiment und 3 Bataillone der

,Bevaring* oder Landwehr; jedes Regiment hat
2 Bataillone, jedes Bataillon 4 Kompagnien. Im
Kriege bildet jedes Infanterie-Regiment ein 3.
Bataillon. An Kavallerie zählt die Indelta-Armee
3 Husaren-Regimenter, 2 Dragoner-Regimenter
und 1 Jägerkorps zu Pferde, in Summa 37
Eskadrons. An Artillerie, Pionnieren und Train
besitzt die Indelta-Armee keine Truppen. Diese

Spezialwaffen gehören ausschliesslich zur Värfade.
Die Indelta-Mannschaften erhalten im 1. Jahre

ihrer meist mit dem 20. Lebensjahre beginnenden

Dienstzeit bei der Infanterie eine 120tägige,
bei der Kavallerie eine 220tägige Instruktion bei

der Fahne und werden im 2. Dienstjahre zu einer

72tägigen und darnach alljährlich bis zum 30.

Lebensjahre zu einer 22-, bei der Kavallerie 23-
tägigen Uebung herangezogen.

Ausser den Indelta-Mannschaften ist jeder
Schwede seit dem 1. Januar 1887 vom 22.

Lebensjahre an 6 Jahre zum Dienst in der Bevaring

oder Landwehr und weitere 6 Jahre zum
Dienst im „Landstorm" verpflichtet. Die schwedische

Bevaring zählt 134,700 Mann, der Landstorm

159,700 Mann. Die Mannschaften der

Bevaring mussten bisher in den ersten beiden
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